
 

 

 
 
 
 

Satzung 
 
der Stadt Sundern (Sauerland) vom 08.06.2021 
über die Veränderungssperre für den Geltungsbe-
reich des in Aufstellung befindlichen Bebauungs-
planes Nr. 58 „In der Hachmecke / Berliner Straße“ 
in der Ortslage Sundern. 
 
Aufgrund der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuchs 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBI. I S. 
1728) geändert worden ist und des § 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) 
hat der Rat der Stadt Sundern (Sauerland) am 
07.06.2021 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Zu sichernde Planung 

 
Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 58 „In der Hachmecke / Berliner Straße“ für die 
Ortslage Sundern wurde am 27.04.2021 durch den 
Fachausschuss Planung und Nachhaltigkeit des Rates 
der Stadt Sundern gefasst.  
Zur Sicherung der Planung erlässt der Rat der Stadt 
Sundern die vorliegende Veränderungssperre zu dem 
aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 58 „In der Hach-
mecke / Berliner Straße“. 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungs-
sperre entspricht dem Geltungsbereich des aufzustel-
lenden Bebauungsplan Nr. 58 „In der Hachmecke / 
Berliner Straße“. 
 
Es handelt sich um folgende Grundstücke der Gemar-
kung Sundern: 
Flur: 28 
Flurstücke: 406 und 409.  
 
Der Geltungsbereich der Veränderungssperre hat eine 
Größe von ca. 0,8 ha 
 

§ 3 
Rechtswirkungen der Veränderungssperre 

 
(1) Im Geltungsbereich der Veränderungssperre 

dürfen 
a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht 

durchgeführt und bauliche Anlagen nicht besei-
tigt werden; 

b) erhebliche oder wesentlich wertsteigernde 
Veränderungen von Grundstücken und bauli-
chen Anlagen, deren Veränderungen nicht ge-
nehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen, kann von der Veränderungs-
sperre eine Ausnahme zugelassen werden. 

(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Verän-
derungssperre baurechtlich genehmigt worden 
sind, Vorhaben von denen die Gemeinde nach 
Maßgabe des Bauordnungsrecht Kenntnis er-
langt hat und mit deren Ausführung vor dem In-
krafttreten der Veränderungssperre hätte be-
gonnen werden dürfen sowie Unterhaltungsar-
beiten und die Fortführung einer bisher ausge-
übten Nutzung werden von der Veränderungs-
sperre nicht berührt. 

 
§ 4 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
der Veränderungssperre 

 
Die Veränderungssperre tritt am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. 
Sie tritt außer Kraft, sobald und soweit die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 58 „In der Hachmecke / Ber-
liner Straße“ rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spä-
testens jedoch zwei Jahre nach ihrem Inkrafttreten. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Gem. § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung NRW 
(BekanntmVO NRW) vom 26. August 1999 (GV. NRW. 
S. 516), zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. No-
vember 2015 (GV. NRW. S. 741), bestätigt der Bürger-
meister, dass der Wortlaut der Satzung mit dem Rats-
beschluss vom 07.06.2021 übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO NRW verfahren 
worden ist und ordnet die Bekanntmachung an. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit bekanntge-
macht.  
 
Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden Bestimmun-
gen des Baugesetzbuchs (BauGB) und der Gemeinde-
ordnung (GO NRW) wird hingewiesen:  

1. BauGB § 18 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 und 3: 

„(1) Dauert die Veränderungssperre länger als vier 
Jahre über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der 
ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 
Abs. 1 hinaus, ist den Betroffenen für dadurch ent-
standene Vermögensnachteile eine angemessene 
Entschädigung in Geld zu leisten.  
(2) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschä-
digung verlangen, wenn die in Absatz 1 Satz 1 be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. 
Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch her-
beiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen (der 
Stadt Sundern) beantragt.“ 

2. GO NRW § 7 Abs. 6 Satz 1: 

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flä-
chennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.“ 

 
Sundern (Sauerland), 08.06.2021 
 
Der Bürgermeister 
gez. Willeke 
 


